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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 
Gemäß § 6a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

zur 

19. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Kaltenkirchen 

 

1. Ziel der Planung 

Mit Stand vom 31.12.2020 wies die Stadt Kaltenkirchen insgesamt 22.877 Einwohner auf 
(STATISTIKAMT NORD – BEVÖLKERUNG DER GEMEINDEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN, 4. QUARTAL 2020). 
 
Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Fläche von etwa 2,7 ha und befindet sich im unmittelbaren 
Anschluss an den südlichen Teil des Siedlungsgebietes der Stadt Kaltenkirchen. 
 
Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2021 (LEP) stuft die Stadt Kaltenkirchen 
im zentralörtlichen System als Mittelzentrum ein. Kaltenkirchen befindet sich im Ordnungsraum 
Hamburg und bildet dort den äußeren Achsenschwerpunkt einer der Entwicklungsachsen. 
In den Ordnungsräumen sollen die Standortvoraussetzungen für eine dynamische Wirtschafts- und 
Arbeitsplatzentwicklung weiter verbessert werden. Hierzu soll die Kommunikationsinfrastruktur 
weiterentwickelt werden und es sollen die Anbindungen an die nationalen und internationalen 
Waren- und Verkehrsströme über Schiene und Straße sowie über Luft- und Schiffsverkehrswege 
gesichert und bedarfsgerecht ausgebaut werden. Flächen für Gewerbe- und Industriebetriebe 
sowie für Wohnungsbau sollen in ausreichendem Umfang vorgehalten werden. 
 
Im REGIONALPLAN FÜR DEN PLANUNGSRAUM I - SCHLESWIG-HOLSTEIN SÜD - (REG-PL) in der 
Fassung der Fortschreibung von 1998 werden bezüglich des relevanten Themenkreises 
inhaltskonforme Aussagen getroffen: 
Die Stadt Kaltenkirchen als Mittelzentrum und äußerer Achsenschwerpunkt hat in den letzten 
Jahren eine starke Entwicklung genommen. Es besteht weiterhin eine erhebliche Nachfrage nach 
Wohnungen und Arbeitsplätzen mit entsprechenden Anforderungen an die kommunale 
Infrastruktur. Das örtlich noch vorhandene Entwicklungspotential ist jedoch durch die bestehenden 
Gemeindegrenzen einerseits sowie aus ökologischen Gründen andererseits begrenzt (REG-PL Ziff. 
5.6.2). 
 
Der wirksame FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER STADT KALTENKIRCHEN stellt die Flächen 
innerhalb des Plangeltungsbereiches insgesamt als Fläche für die Landwirtschaft dar. 
Im Zuge der vorliegenden 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaltenkirchen wird 
der Änderungsbereich entsprechend der im zeitnah in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
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Nr. 81 der Stadt Kaltenkirchen vorgesehenen Nutzungen als Wohnbaufläche -W- nach  
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB dargestellt; der Bebauungsplan Nr. 81 wird nach § 8 Abs. 3 BauGB zeitnah 
aufgestellt. 
 

2. Landesplanerische Stellungnahme (§11 Abs. 1 LaPlaG) 

Im Laufe des Bauleitplanverfahrens gab die Landesplanung eine Stellungnahme ab. Hinsichtlich der 
Flächennutzungsplanänderung lag bereits eine positive landesplanerische Stellungnahme vom 
13.03.2020 im Rahmen der Planungsanzeige vor.  
Der Hinweis wurden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Weiteren wurde seitens des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 
ergänzend ein Hinweis gegeben. Im Hinblick auf den im § 1 Abs. 5 BauGB betonten Vorrang der 
Innenentwicklung sei die Stadt gefordert, gem. § 1a Abs. 2 BauGB Ermittlungen zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung vorzunehmen und ihrer Abwägungsentscheidung zugrunde zu 
legen. Die Begründung zum Bauleitplan sei somit regelmäßig um entsprechende Ausführungen zu 
ergänzen. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. In die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 81 wurde der Hinweis 
auf die Ergebnisse des seit 2009 vorliegenden und 2021 aktualisierten Bauflächenkatasters als 
Grundlage der Standortentscheidung aufgenommen. 
 
 

3. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Verfahren zur Aufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaltenkirchen 
wurden die Belange der Umwelt gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB berücksichtigt. 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde durch die PLANUNGSGRUPPE DIRKS eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden. Zur Einschätzung der Umweltsituation und der 
Lebensraumpotentiale wurde im August 2021 Begehungen des Plangebietes und seiner Umgebung 
vorgenommen. Die detaillierte Darstellung der Umweltsituation und die Ergebnisse sind in Form 
des Umweltberichtes ein Teil der Begründung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Kaltenkirchen.  
 
Im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden seitens des LLUR - technischer 
Umweltschutz und – Untere Forstbehörde, des Gewässerpflegeverbandes Krückau-Pinnau und des 
Kreises Segeberg umweltbezogenen Hinweise vorgebracht. 
 
Das LLUR – Technischer Umweltschutz teilte mit, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine 
Einwände bestehen. Ferner wurde die Begrenzung des Geltungsbereiches im Süden begrüßt. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
 
Das LLUR – Untere Forstbehörde gab mit dem Schreiben vom 28.03.2022 eine Stellungnahme ab. 
Außerhalb des Plangeltungsbereiches befindet sich ein Wald lt. § 2 Abs. 1 LWaldG. Es ist verboten 
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Bauvorhaben in einem Abstand von weniger als 30 m Abstand durchzuführen. Der Waldabstand 
wurde entsprechend berücksichtigt, daher bestehen keine Bedenken. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Gewässerpflegeverband Krückau-Pinnau äußerte mit dem Schreiben vom 29.03.2022 keine 
Bedenken gegen die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaltenkirchen. Die Krückau 
sei ca. 230 m vom Plangebiet entfernt und von der Planung nicht betroffen. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Die Abteilung Wasser – Boden – Abfall des Kreises Segebergs äußerte keine Bedenken, gab jedoch 
einen Hinweis. Der Unteren Bodenschutzbehörde seien keine Altlasten- oder Verdachtsflächen 
innerhalb des Plangebietes bekannt. Hierauf solle im Umweltbericht hingewiesen werden. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt und der Umweltbericht entsprechend redaktionell angepasst. 

 

4. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung und ihre Berücksichtigung 

Die Bevölkerung wurde durch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
am 18.05.2021 über die Planung unterrichtet und zur Beteiligung am Verfahren aufgerufen. Die 
öffentliche Auslegung der Pläne erfolgte gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 18.05.2021 bis 18.06.2021. 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte durch Abdruck in der Segeberger Zeitung Nr. 107 am 
10.05.2021 sowie nachrichtlich in der Umschau Nr. 19 am 12.05.2021 und nachrichtlich im Internet 
am 10.05.2021. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden mit einem Schreiben vom 26.03.2022 Hinweise und 
Bedenken geäußert.  
 In dem Schallgutachten Gutachten-Nr. (683) 1 1 10 19 (Rev. 01) vom 29.11.2019 wurde bezüglich 

der eingesetzten Krafträder auf die VDI 3770 Schrift referenziert und die dort genannten 
Emissionswerte übernommen. Hier stellten sich die Fragen ob die Stadt Kaltenkirchen die 
Planungen der Motorsportanlage künftig wieder aufnehmen wolle, ob es einen alternativen 
Standort für die Anlage gäbe, wie sichergestellt würde, dass die genannten Emissionswerte 
eingehalten würden und ob Interessenten für Grundstücke auf die Anlage hingewiesen werden 
würden. 
Diese Fragen wurden zur Kenntnis genommen, beziehen sich aber nur mittelbar auf den 
vorliegenden Bauleitplan. Das schalltechnische Fachgutachten als eine der 
Entscheidungsgrundlagen dieser Planung kam zu folgendem Schluss: 
Die prognostizierten Beurteilungspegel aus der Motorsportanlage des MSC Kaltenkirchen 
westlich der Planfläche liegen auf der gesamten Planfläche unterhalb der Orientierungswerten 
der DIN 18005 sowie den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. Nachts sind hieraus keine 
Immissionen zu erwarten. Für die Wohnbaufläche des Bebauungsplanes sind passive 
Lärmschutzmaßnahmen nach DIN 4109 vorzusehen. Der südwestliche Bereich der Planfläche 
liegt gem. den Berechnungen im Lärmpegelbereich LPB IV, der nordöstliche Bereich im 
Lärmpegelbereich LPB III. Zum Schlafen genutzte Räume sollten weiterhin mit schallgedämmten 
und fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen zum Schutze des Nachtschlafes ausgestattet 
werden. 
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Den Empfehlungen wurde durch entsprechende Festsetzungen im B-Plan Nr. 81 gefolgt, die 
geltenden Grenzwerte werden eingehalten. Durch eine im Planungsprozess erfolgte Reduktion 
der vorgesehenen Bauflächen im Süden des Bereiches konnte die Schall-Situation weiter 
entschärft werden. 

 Im Weiteren wurde angemerkt, dass gemäß dem zitierten Lärmgutachten deutlich wird, dass 
sogar die für ein allgemeines Wohngebiet geltenden Grenzwerte für den Verkehrslärm der  
BAB 7 sowohl am Tage als auch in der Nacht markant überschritten werden. Zudem wurde die 
Frage geäußert wie die Stadt Kaltenkirchen die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes an 
einem lärmtechnisch sehr ungünstig belasteten Punkt begründet? 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt. Die vorliegenden 
schalltechnischen Gutachten (dBCon vom 29.11.2019 / LAIRM Consult vom 09.08.2021) kamen 
übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass durch geeignete Festsetzungen im Bebauungsplan die 
geltenden Grenzwerte eingehalten werden; den Empfehlungen wurde gefolgt, der B-Plan Nr. 81 
weist entsprechende Festsetzungen auf. 

 Nachfolgend wurden Hinweise zur Entfernung der Bushaltestelle und den 
Einkaufsmöglichkeiten gegeben. Durch ein Wohngebiet würde das Verkehrsaufkommen 
steigen. Es wurde sich nach einer Verkehrslenkung und Maßnahmen für einen attraktivere 
Radverkehr erkundigt. 
Die Hinweise wurden berücksichtigt. Die Stadt Kaltenkirchen sei bemüht, in Zusammenarbeit 
mit dem Hamburger Verkehrsverbund eine Haltestelle entsprechend der HVV-
Angebotsqualitätsstandards zu schaffen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl an neu 
zu schaffenden Wohneinheiten (ca. 50 WE werden erwartet) seien keine nennenswerten 
zusätzlichen Belastungen des vorhandenen Straßen- und Wegenetzes der Stadt Kaltenkirchen 
zu erwarten.  

 Abschließend wurde festgestellt, dass die Grundstücke in Kaltenkirchen über 
privatwirtschaftliche Investoren vertrieben werden. Es wurde gefragt, warum die Grundstücke 
nicht von gemeinnützigen Bauträgern oder der Stadt selbst entwickelt werden. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Frage wurde berücksichtigt. Sollte sich 
zukünftig eine entsprechende Möglichkeit für die Stadt ergeben, so würde diese Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen werden. 
 

5. Ergebnisse der Behördenbeteiligung und ihre Berücksichtigung 

Eine frühzeitige Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte schriftlich am 18.05.2021. 

Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB erfolgte parallel zur öffentlichen Auslegung des Planentwurfes vom 17.03.2022 
bis zum 18.04.2022. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit dem Schreiben vom 
14.03.2022 und 16.03.2022 über die Auslegung informiert und zu einer Stellungnahme 
aufgefordert. 

Im Zuge der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden seitens des 
Archäologischen Landesamtes SH, der Deutschen Telekom Technik GmbH, der TenneT TSO GmbH, 
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der Handwerkskammer Lübeck, des Hamburger Verkehrsbundes, des AZV Südholstein sowie des 
Kreises Segeberg Hinweise zur Planung vorgetragen. 

Das Archäologische Landesamt hat in seiner Stellungnahme vom 17.03.2022 keine Bedenken 
geäußert und der Planung zugestimmt. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH äußerte keine Bedenken. 
Der Hinweis wurden zur Kenntnis genommen. 
 
Die TenneT TSO GmbH gab den Hinweis, vom Vorhaben nicht tangiert zu sein und von einer 
weiteren Beteiligung abzusehen. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Die Handwerkskammer Lübeck brachte keine Bedenken hervor. Sollten jedoch Handwerksbetriebe 
beeinträchtigt werden, wird ein sachgerechter Wertausgleich und eine frühzeitige 
Benachrichtigung betroffener Betriebe erwartet. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Durch die vorliegende Planung ist 
eine Beeinträchtigung von Handwerksbetrieben nicht erkennbar. 
 
Der Hamburger Verkehrsbund verwies mit dem Schreiben vom 28.03.2022 auf die Stellungnahme 
vom 03.06.2021. In dieser wurde darauf hingewiesen, dass das für den Bau von 34 EFH vorgesehene 
Plangebiet in einer Distanz von ca. 550 m Luftlinie zur geplanten Haltestelle „Kaltenkirchen, 
Brookring“ liegt. Gemäß der HVV-Angebotsqualitätsstandards liegt das Plangebiet damit außerhalb 
des mit 400 Metern bemessenen Erschließungsradius für städtische Gebiete und gilt somit als nicht 
durch den ÖPNV erschlossen. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Stadt Kaltenkirchen sei 
bemüht, in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Verkehrsverbund eine Haltestelle entsprechend 
der HVV-Angebotsqualitätsstandards zu schaffen. 

 
Seitens des AZV Südholstein bestehen keine Bedenken. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

 
Die Fachabteilung Vorbeugender Brandschutz des Kreises Segeberg merkte mit dem Schreiben 
vom 13.04.2022 an, dass die Stellungnahme vom 17.06.2021 weiterhin ihre Gültigkeit behält. Aus 
der Stellungnahme geht hervor, dass mit den Unterlagen zur vorzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
keine abschließende brandschutztechnische Prüfung durchgeführt werden konnte. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. In der Begründung zum BP 81 wurde unter Pkt. 10.6 folgendes 
ausgeführt: Als Feuerlöscheinrichtungen sind in erforderlicher Zahl Hydranten anzuordnen; im Zuge 
der Detailplanung sind diesbezüglich mit der zuständigen Fachbehörde die erforderlichen 
Abstimmungen rechtzeitig vorzunehmen. Maßnahmen innerhalb der Bauflächen (z.B. Bewegungs- 
und Aufstellflächen für die Feuerwehr) werden im Baugenehmigungsverfahren festgelegt. Da der 
BP eine „Angebotsplanung“ darstellt, konnten noch nicht alle Eventualitäten abgedeckt werden. 
Zu 3.: Die Profilierung der Erschließungsstraße entsprach den geltenden Regelwerken. 
 






